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Risikoanalyse Thomas Domenig Hallenstadion 

Der Kauf des Hallenstadions durch die Stadt Chur war aufgrund des Masterplans und der vorge-

sehenen Nutzung zur Realisierung der Sport- und Eventanlagen Obere Au notwendig. 

Der Kauf bildet ein wichtiges Element in der Umsetzung des Masterplans, da dieser den Hand-

lungs- bzw. Entscheidungsspielraum für eine etappierte Vorgehensweise in der Umsetzung über-

haupt ermöglicht. Durch den Kauf des Hallenstadions konnte eine Neubauinvestition aufgescho-

ben werden. Eine Neubauinvestition für ein Hallenstadion liegt heute in der Grössenordnung von 

etwa Fr. 25 Mio. bis Fr. 30 Mio., mit Abschreibungs- und Kapitalbedarf von gegen Fr. 1 Mio. jähr-

lich. Dem gegenüber war der Kauf des (Occasions-)Hallenstadions ein sinnvolles und auch sehr 

attraktives Vorhaben.  

Der bauliche Zustand und die immer strenger werdenden Bestimmungen bezüglich Personensi-

cherheit und Brandschutz sind jedoch eine Herausforderung. Diese Auswirkungen spiegeln sich 

natürlich auch in den jährlichen Kosten für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand. Aber auch 

bei einem neuen Gebäude, insbesondere bei einer Eishalle, sind Reparaturen und Unterhalt, wie 

auch die Betriebskosten nicht zu unterschätzen.  

Für einen werterhaltenden Unterhalt und den sicheren Betrieb muss in der Regel mit 1.5 % - 

2.5 % des Neuwerts gerechnet werden. Bei einem Neuwert dieser einfachen Halle gemäss 

Schätzung von nur schon Fr. 8 Mio. wären dies somit zwischen Fr. 120'000.-- bis Fr. 200'000.-- 

pro Jahr.  
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1. Wie sieht diese Risikoanalyse aus? Besteht die Möglichkeit, dass diese 
Analyse an den Gemeinderat ausgehändigt wird? 

Die Risikoanalyse ist eine Sicherheitsüberprüfung für den sicheren Betrieb des Hallen-

stadions und deren Gäste/Zuschauende. Diese beinhaltet organisatorische sowie bauli-

che Massnahmen. Für den Betrieb ist die teilweise Adaption des Sicherheitskonzepts des 

Hallenbads auf das neu erworbene Hallenstadion für eine zentrale Sicherheitsorganisati-

on nötig. 

Es wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Risikoanalysen für den sicheren 

Betrieb des Hallenbads gemacht, welche der Betriebsleitung den Impuls gaben, auch ei-

nen Risikobericht für das Hallenstadion zu erstellen. Dem Gemeinderat können die vor-

geschlagenen Massnahmen inkl. Status des Risikoberichts zur Verfügung gestellt wer-

den (vgl. Anhang). 

2. Welche Investitionen mussten bisher getätigt werden? 

Es wurden bisher keine eigentlichen Investitionen getätigt. Bei den Ausgaben handelt es 

sich um den betrieblichen Unterhalt und um die Sofortmassnahmen gemäss Massnah-

men im Risikobericht (Status), welche grösstenteils auch neuere Gesetzesvorgaben be-

rücksichtigen.  

3. Mit welchen Kosten für die Umsetzung dieser Risikoanalyse muss künftig 
gerechnet werden? 

Die Kosten für die Umsetzung der Risikoanalyse werden im Rahmen des Budgets blei-

ben. Die Höhe der Kosten ergibt sich vor allem aus den vorgeschriebenen Massnahmen, 

je nachdem wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich in der Halle aufhalten. Je 

mehr Zuschauende vorgesehen werden, desto höher fallen die Kosten für die Einhaltung 

der feuerpolizeilichen Vorschriften aus. Die Stadt kann mit dem heutigen Budget die An-

zahl von ca. 3'300 Personen als Richtgrösse erreichen.  

Für einen werterhaltenden Unterhalt und sicheren Betrieb muss aber jährlich mit 1.5 % - 

2.5 % des Neuwerts gerechnet werden. Bei einem Neuwert gemäss Schätzung von 

Fr. 8 Mio. wären somit zwischen Fr. 120'000.-- bis Fr. 200'000.-- an jährlichen Unterhalts- 

und Erneuerungskosten zu budgetieren, unabhängig der Risikoanalyse.  
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4. Gemäss Botschaft 09.03.2017 wurde durch die städtischen Fachleute der 
Hochbaudienste sowie der Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung 
das Kaufobjekt Hallenstadion eingehend geprüft und als sachgerecht beur-
teilt. Weshalb beschränkt sich nun die Zuschauerzahl auf 2'800 Plätze, ob-
wohl die Kapazität der Halle auf 5-6'000 Zuschauer ausgerichtet war? 

Als das Hallenstadion 1984/1985 für eine Kapazität von 6'500 Zuschauende gebaut wur-

de, waren die Sicherheitsvorschriften aus heutiger Sicht massiv tiefer. Hier musste nach-

gerüstet werden, um die Anzahl wieder zu erhöhen.  

Die Stadt Chur tritt nicht nur als Vorbildfunktion bezüglich der Einhaltung von Vorschriften 

und Gesetzen auf, sondern gibt diese teilweise sogar vor. Eine Zuschauerzahl von 2'800 

Besucherinnen und Besuchern ist heute nur unter gewissen Bedingungen möglich, wel-

che als Auflage an den Veranstalter vom Brandschutz bzw. von der Gebäudeversiche-

rung auferlegt werden. Wie die Praxis zeigt, wird dies nicht verstanden, gerade mit Blick 

auf die Vergangenheit.  

Die Stadt möchte daher diese reduzierten Zahlen wieder etwas erhöhen und zwar auf 

3'000 bis 3'500 Personen. Würde man auf die damalige Anzahl von 5'000 bis 6'000 Zu-

schauende aufbauen wollen, so würde das Budget nicht ausreichen. Der Stadtrat geht 

hier aber pragmatisch vor, indem er eine für die heutige Zeit angemessene Anzahl Leute 

als Planzahl annimmt und nicht eine einzige Spitzenzahl anstrebt, welche nur ganz weni-

ge Male pro Jahr anfällt.  

5. Warum hat der Stadtrat die vorsehbaren Investitionen für das Land ab Bau-
recht, das Ticketing System sowie die Umsetzung der Risikoanalyse nicht 
bereits in die Botschaft des Hallenstadionkaufs miteinbezogen? 

Diese Massnahmen waren nicht vorhersehbar. In seiner Botschaft zum Kauf des Hallen-

stadions vom 15. Februar 2017 führte der Stadtrat aus, es handle sich um eine ältere An-

lage, weshalb weitere Sanierungsarbeiten innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre natur-

gemäss nicht gänzlich ausgeschlossen werden könnten. Durch den Kauf einer Occasion 

würden die Betriebskosten (inkl. Abschreibungen) des Hallenstadions deutlich tiefer aus-

fallen als jene einer neuen Halle. Aus diesem Grund könne auch das Risiko allfälliger 

unplanmässiger Unterhaltsarbeiten in den nächsten Jahren in Kauf genommen werden. 

Die Massnahmen wurden auch aufgrund neuerer Beurteilungen wiederum in die neueren 

Budgets aufgenommen, dies mit der Freiheit des Parlaments, auch auf die eine oder an-

dere vorgeschlagene Massnahme zu verzichten. Es ist falsch, anzunehmen, dass eine 

einmal gekaufte Occasion nicht mehr zukünftige Verbesserungen braucht. Es wäre unüb-
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lich und nicht praxisnah, zukünftige Anpassungen schon beim Kauf abschliessend auf-

zunehmen, wenn nicht sogar unmöglich.  

6. Warum wurde nicht ein Objektkredit von Fr. 6 Mio. beantragt für die Investi-
tionen des Objektes Hallenstadion für die nächsten Jahre. Was hätte das 
aus kreditrechtlicher Sicht zur Folge gehabt? 

Eine Summe auf Vorrat vorzuschlagen und zu beschliessen, ist nicht praxisnah und zu-

dem rechtlich fragwürdig. Weder Gemeinderat noch Volk hätten hierzu ja gesagt. Vorge-

schlagen wird der effektive Kaufpreis ohne spätere Nachbesserungen oder Anpassungen 

aufgrund neuerer Erfahrungen, Gesetze oder Anliegen. 

Kreditrechtlich wäre eine höhere Summe zu beschliessen allerdings nicht unmöglich, in-

dem mit dem Instrument eines Verpflichtungskredits gearbeitet wird. Dieses Instrument 

kennt der Kanton häufiger für grössere und überjährige Investitionsvorhaben, aber zu-

meist mit einer doch recht klaren Bestellung. Aber auch hier sind spätere Nachbesserun-

gen nicht Teil des Kredits. Zudem auch hier gilt, dass ein in der Zukunft nach noch nicht 

bekannten Wünschen und Erfordernissen festgesetzter Kreditbetrag nicht dem Ver-

ständnis von Stadtrat, Gemeinderat und Volk entsprechen würde. Vielmehr erwartet der 

Souverän eine auf den Zeitpunkt des Kaufs oder der Investition festgelegte Preissumme 

zur Beurteilung und zum Beschluss.  

Wie bereits beschrieben, wird zudem bei der Stadt Chur zwischen Investitionskosten und 

Unterhaltskosten differenziert. Ein einzelner Objektkredit würde nun jedoch den Kauf und 

die Unterhaltskosten verschmelzen, was nicht im Sinne einer transparenten und be-

triebswirtschaftlichen Vorgehensweise wäre. 

7. Mit welchen jährlichen Investitionsausgaben für das Hallenstadion rechnet 
der Stadtrat bis ins Jahr 2032? 

Wie bereits beschrieben, wird bei der Stadt Chur zwischen Investitionskosten und Unter-

haltskosten differenziert. Für einen werterhaltenden Unterhalt und einen sicheren Betrieb 

muss mit 1.5 % - 2.5 % des Neuwerts pro Jahr gerechnet werden. Bei einem Neuwert 

gemäss Schätzung von etwa Fr. 8 Mio. werden dies somit zwischen Fr. 120'000.-- bis 

Fr. 200'000.-- sein. Für den Unterhalt muss in den kommenden 13 Jahren mit Kosten von 

rund Fr. 1.5 bis Fr. 2.6 Mio. gerechnet werden. Diese Summen sind aber als Durchschnitt 

anzusehen. Jährliche Abweichungen sind immer möglich und sind separat pro Jahr in 

den Budgets zu beurteilen. Der Stadtrat regt hierbei an, für das Hallenstadion nicht eine 

andere Betrachtung zu führen, wie sie auch sonst in der Stadt üblich ist.  
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Status Sofortmassnahmen Risikoanalyse Hallenstadion  
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